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Lyssbach:

• Einzugsgebiet

ca. 56 km2

• Gerinnenlänge

ca. 15 km

• Seitenbäche ca. 
30 km

• Ca. 70 km 
Böschungs-
pflege

Einzugsgebiet

2007 Hochwasser Lyss

2007: Innerhalb von drei Monaten 

3 Hochwasser mit mehr als CHF 100 Mio. Schäden



2,5 km Stollen max. Durchfluss 
60 m3 / Sek. Kosten CHF 48 Mio. 

Jetzt kann Lyss wieder ruhig schlafen!

Seit dem 1. Januar 2011 schreibt das 
eidgenössische Gewässerschutzrecht neu 
sogenannte Gewässerräume entlang von Flüssen 
und Bächen vor (Art. 36a GSchG und Art. 41a 
GSchV). Die ebenfalls revidierte 
Gewässerschutzverordnung, welche am 1. Juni 
2011 in Kraft getreten ist, verpflichtet die Kantone, 
diese Gewässerräume bis spätestens 31. 
Dezember 2018 nach den eidgenössischen 
Vorgaben umzusetzen. 

Gewässerraumausscheidung:
Gesetzliche Grundlagen



Revitalisierung der Fliessgewässer
im Verbandsgebiet brauchen Raum

11 m

Eingeengter Lyssbach in Lyss



Revitalisierungen - Renaturierungen  
brauchen Land

Renaturierung Lyssbach,   
Schüpfen 1992

Bruttokredite für renaturierte Fliess-
gewässer im ganzen Verbandsgebiet 
von 1990 bis 2017: 

Total: CHF 17 Mio. 



Ohne Landerwerb keine 
Revitalisierung der Fliessgewässer

Mäandrierende Bäche auf der 
Duffourkarte von 1865



Lätti 1955, kein einziges Haus zu sehen

Raumbedarf durch den Menschen

Standort des 
Velofahrers

Lätti im Jahr 2015

Lyssbach



Ausbaustrecke:

Länge:          4 km

Landbedarf:

Gewässerraum:

50`000 m2 = 5 ha

Gsteigbach

Autobahn T6

Raumanspruch durch Mensch und 
Technik im Lyssbachtal

Der Wandel der Landwirtschaft



? ? ?

Kompromissbereitschaft der Behörden



Nussbaumplantagen, oekologischer
Sinn oder Unsinn ?



Hundeausflug am Fliessgewässer; 
enerviert vielmals die Landwirtschaft

Abwechslungsreiche Landschaft
(Naturschutzgebiet Wengi bei Büren)

??



Der Biber renaturiert ohne 
Wasserbaubewilligung

Kanton Bern

Revision Wasserbaugesetz

2014
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Gewässerraum

Gewässerraum



Gewässerraum

Gewässerraum



Bewirtschaftung und Pflege 
der Gewässerräume

Gesetzliche Vorgabe der 
Fruchtfolgeflächen für die Kantone



Zum Erfolg führen: Angemessene 
Entschädigung der  Unterhaltsarbeiten 

Der Lyssbachverband bezahlt CHF 50.- / h

Zum Erfolg führen: 
Frühzeitiger Landerwerb



Schlussfolgerung

1. Sauberes Wasser
2. Lebendiges Wasser
3. Intakte Landschaft und Natur

Versus
1. Verständnis für die Anliegen der 

Landwirtschaft
2. Haushälterischer Umgang mit 

Fruchtfolgeflächen
3. Adäquate Entschädigungen und 

gezielte Direktzahlungen

Auch wenn es zwischen Bevölkerung und 
Landwirtschaft Reibungspunkte gibt, so 
sitzen wir doch alle im gleichen Boot und 
sind aufeinander angewiesen




